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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Uftert
Mitglieder» der gesezgebendeu Rathe der helvekscheo Republik.

Band III. XXXVII. Liiz VN/ z:. März 1799. (>». Germ. VII.)

Gesezgebn n g.

Grosser Rath, 26. März.
(Fortsetzung.)

Pellegrini sodert daß in dem § 8 die lezte
Bedingung weggelassen und einzig bestimmt werde,
daß das Verhör dem Statthalter des Distrikts zu»
komme, wo das Verbrechen begangen wurde. Car
rard glaubt, es sey am besten diesen § dem YZ §

der Constitution bestimmt gleichförmig zn machen.
Dieser Antrag wird angenommen.

Marcacci will im 4 § bestimmen, daß der
Angeklagte nicht nur eingeladen, sondern durch das
Grstz gezwungen werde, das Verhör zu unterschrci
ben. Der § wird unverändert bubehaltcn.

Das Uebrige des Gutachtens wirb ohne weitere
Einwendung angenommen. -

Das Direktorium übersendet folgende Bothschaft.-

Das Bollziehmlstsdircktorillln der helvetischen
einen und mttheübaren Republik,, an
die geseMbenden Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Das Voll; chungsdirektorium soll euch benachrich

lügen, daß noch :Z A'.eulen vom Distrikt Alt-shosen
i'm Kanton Ludern unt.r d«m Vorwand ihre Entlast
sung b-gehrcn, laß ihre oft mit O/fakr ibrcs Leben?
dem Vaterland gcl ist.trn Dienste si- zur Vcrnachlaffi
gung ihrer eigene» Geschäfte genöthigt haben, ohne
daß bis jeet daran gedacht worden seye, ihnen das
best.mmte Gehalt zuzusprechen, wr'ches die Constitu-
tion ihnen zusichert. Sie sagen ferner, daß das ib
neu vom Betrag der Einnahmen zugeordnete 1 1/2
vom Hundert eine Du lle von VerdrU ßllchkeitcn von
S ite der Steuerbaren seyn werde, we l diese sie ohn?
Zwc>fel der Ungerechtigkeit und des Betruges ankla
g n werden wenn sie die Auflagen mit der durchs
Grsrz anbefohlenen Genauigkeit «mzich«, wollen. Sic
erklären endlich, daß sie keine Bürgschaft leisten wer
Hcn, bis ihre Besoldung zu ihrem Vortheil und auf
«ine bestimmte Weift vrrordntt seyn wirb.

Da zu befürchten ist, daß dieses Drängen der
Agenten ihre Entlassung zu begehren, von der euch
das VollzichungsdirektörillM schon mchreremalc unter-
halten hat, — allgemein sich verbreite; —

Da die Uebel, welche sie zur Folge haben würde,
unzählbar sind; so ladet euch das Vvllziehnuasdirck.
torium ein, Bürger Gesezgeber, euch ungesäumt über
die Mittel zu berathen, dem Uebel abzuhelfen, entwe»
der durch Enthebung der Agenten von der Bürgschaft-
leistung, die das Gesez von ihnen sodert, oder in dem
ihr ihnen ungesäumt eine Encschadniß zusprechet, dw
mit der Vielfältigkeit ihrer Geschäfte im Verhält-
niß stcht.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums^
Bay.

Am Namen des Direktoriums, der Gen. Sckr.

Mousson.
Escher federt Verweisung an die Commisiîon,

um in vier Tagen ei» Gutachten vor.uleacn, oder
aber in gehcimcr Sitzung die Gründe des Ausschubs
anzuzeigen. Dieser Antrag wird angenommen.

Die Versammlung bildet sich in geheimes Comite.

Senat, 26. März.
Präsident Rahn.

Müret und Mittelholzer im Namen einer
Commission berichten über den Beschlußder den ersten

Abschnitt des Civiiprozesscs enthält. Die Commission
räch zur Annahme.

Knbli als Mitglied der Commission erklärt, daß
die Vorladungsart, mit so weilläusiqcn Formalitäten
angeordnet ist daß er darum den Beschluß nicht hätte
annehmen konneu, wann der lezte Artikel nicht hinzu»
gekommen wäre, der den Parthcien überläßt, sich ohne
diese Weit änsigkciten vor dem Richter zu stellen.

Der Bericht wird für s Tag auf den Kanzleit^sch
gelegt.



Dit Beschlüsse, welche den 2, Z, 4 und -5ten Ab-
schnitt der Friedensrichter-Organisation enthalten, wer-
den nach dem frühern Aarathen der Commisson, ohne
weitere Discussion angenommen.

Ein Beschluß über das Weinausschenken wird vcr-
lesen, und seine Dringlichkeit anerkennt.

Crauer kann sein Erstaunen über denselben nicht
bergen ; wir haben allgemeine Gewerbcfteyhcit anerkannt;
dieser Beschluß aber erklärt Freyheit m den Kantonen,
in welchen sie vorhanden war, nnd das Gegentheil,
wo sie mangelte; er will ihn ohne Commisswnaluntcr-
si-ehung sogleich verwerfen; er ist der Constitution und
unserm Gesetze zuwicdcr. Schw aller ist gleicher Mci-
nung; schon einmal ist ein Beschluß dieser Art vcrwor-
sen worden; würde der gr. Rath sich doch lieber mit
Polizevgesetzen als mit so konstitutionswidrigen Beschluß
sen beschäftigen. M à ret theilt mit seinen Vorgängern
gleiche Grundsätze, aber er zieht andere Schlüsse dar-
aus. Die Ungleichheit zwischen Gemeinden, die der
Beschluß fcstsezt, kann unmöglich zugelassen werden. —
Aber die Sache ist sehr wichtig; vielleicht finden sich

noch andere Grundsätze in dem Beschluß, die wir nicht
annehmen können; eine sorgfältige Untersuchung sell
mis und den gr. Rath darüber belehren. Er stimmt
darum zu einer Commisson. Lüthi v. Laugn, hält
die Resolution auch für uuanuehmlich, stimmt aber
für die Commission.

Diese wird beschlossen; sie besteht ans den B.
Bertholet, Crauer, Fuchs, Hoch und V ur-
kard: sie soll in 2 Tagen berichten.

Der Beschluß, welcher das Direktorium einladet,
einen Beschlag auf das von der ch m alm en Zürcherre-
gierung dem General von Hotze zu einer Leibrente aus-
gesczte Kapital, zu legen, — wird verlesen.

Die Aktenstücke, auf die er sich gründet, find
folgende:

Au den Herrn General - Feldmarschall von
Hol) in käindte».

Mit inniger Rührung haben wir ans einem Pri-
vaischreib 'n Euer Hochwohlgebornen vernommen, das
Wohldieselven geneigt sind, dero hohe Militairstcllcn
in den Scbooß Sr. Kayserl. Majestät zurükzugcben,
um dein bedrängten eidgenössischen Vaterland zur Be-
schützung seiner Freiheit nnd bedrohten Unabhängigkeit
heizustehen. Diese rühmlichen und edlen Gesinnungen
erkennen wir mit dem lebhaftesten Dank, wünschen
davon sobald immer möglich Gebrauch zu machen,
und zweifle» keineswegs, es werde die ganzeHochlöbs
lime Eidgenossenschaft es mir uns sin besonders glüklich
ansehen, einen so berühmten und erfahrnen Feldherrn,
jm Fall der Noch, an die Spitze ihrer vaterländischen
Truppen scheu zu kennen.

Unter den vcrwaiwlideu ungewissen Zeitpunkten

ersuchen wir daher Cüw Hschwshlgeb. dringend, dns
patriotischen Anerbieten gemäß mit möglichster Be--
schleunigung anhero zu reisen, und sich gänzlich über--
zeuget zu halten, daß wir es uns zur angelegensten
Wicht rechnen, was auch immer weitere Ereignisse
mit sich bringen mögen — dnnoch das Opfer, welches
Wohldieselben dem Vaterland bringen, nach möglichen
Kräften auf Lebenszeit zu erkennen. Gegenwärtige
Zuschrift lassen wir sowohl durch die gewohnte Post,
als durch Estaffctte an Euer Hochwohlgb. abgehen um
des Empfangs desto gewisser zu seyn, und versichern
schließlich Wohldieseiben kräftig unsrer vorzüg ichen
Ächtung, und unsrer auf vaterländische Verhältniße
sowohl, als auf Hochdero ausgezeichnete Verdienste
gegründete ganz besondere Zuneigung.

Geben den zten Hornung 1798.

Bürgermeister, Klein-- und große
Räche des Kant. Zürich.

Dem Original gleichlautend, der R. Statthalter
des Standes Zürich,

Pfenninger.

Aktnm Mitwochs den 7. März 1793. Präsens
tib. HHn. Bürgermeister Kilchsperger,
geheimen Räthe« und Zugeordneten.

Nach erhaltenem bestimtem Auftrag der höchs
sten Behörde, haben die HHn. geheimen Räthe und
Zugeordnete in Berathung genommen, wie der Herr
General Feldmarschall vo» Hotze für sein dem Vaters
land gebrachtes großmüthiges Opfer, versprochners
maasicn, nach Maasgab der besitzenden eingeschrànks
ten Kräfte entschädigt werden könne, und hierauf eins
müthig sich zu dem vaterländischen Wunsch gegen das
kaufmännische Direktorium vereinigt, daß dasselbe
theils ans seinem öffentlichen Fond für lc>o,ooo Gl.
zinstragende sichere Effecten an schiklichen Ort ausser
Landes verlege, damit die abfliesscnden jahrlichen
Zinsen dem Herrn Feldmarschall von Hstze zustießen,
bis nach seinem Absterben das Capital an den Fond
zurükfallen würde; theils aber auch gedachtem Herrn
Genera! Feldmarschall an seine Reiseunkosten 200 Ler.
zukommen lassen, worüber mit Herrn Eerichlsherrn
von Orell nöthige Abrete zu treffen ist.

Dem Original gleichlautend.

Der R. Statthalter des Kank. Zürich.

Pfenninger.
Laflechere kann auch diesen ParticularbeschluK

nicht billigen. Warum wird Gen. Hotze mehr vom
gr. Rath verfolgt, als andere Schweizerosfiziere i«
österreichischen Dicksten; bernsse man alle zurük, und



evnfiscire der Nichterschelnendew Güter. Ich werde
mich immer solchen Partikulacbefchlüssen entgegensetzen.

Fornerod. Anfangs, als von Gen. Hotze die
Rede war, wollte ich ihn vertheidigen, aber nachdem
ich Usieri, und nun den Statthalter von Zürich geHort
habe, kann ih in Ho!?« nur einen Feind der Schweiz
sehen. Die Constitution ist klar, sie verbietet denen,
die sich ihrer Einführung tvioersezt haben, Pensionen
zu geben. Indessen stimme ich Lascheres Meinung
bei; ein allgemeines Gcse; gegen alle Offiziere m
österreichischen Diensten, ware sehr nothwendig. Die
Resolution ist abes constiturionel, und er stimmt zur
Annahme.

Lüthi v. Sol. will den gr. Rath auch gegen
Laficchere vertheidigen ; es ist hier mn einen ganz be-

sondern und in seiner Act einzigen Fall zu thun: ob

man nämlich.dem Gen. Hotz für seine der sterbenden

Oligarchie geleisteten Dienste eine Pension fern r aus-
zahlen soll? — Es ist wohl zu merke», daß am ?ten
März, nach Berns Einnahme, der geheime Rath
von Zürich ihm diese Pension zugesichert hat.

Kubli. Die geheimen Rache von Zürich waren
damals wohl mehr für die Zukunft bedacht, um
in der Folge sich dieses Generals, der unstreitig einer
eignen Resolution würdig ist — bei gelegnem Anlaß
bedienen zu können.

Bodmern ist es leid, daß er gegen seine gnä-
digen Herrn von Zurich Nrs Wort begehren muß;
wenn man solche Maaßregeln gegen Hotze ergreift,
so sollte inan doch wohl sciner Eorresponoenken auch

nicht schonen; was macht man mit dem Bürgermeister
Geheimen und Kriegsraihcn, die mit Hotze correipou-
dlrien? Wenns Laadieme waren, beschädigte Palri-
eten, so würde man ohne Zweifel schon strenger seyn.

Der Beschluß wird angenoimnen.
Eben so derjenige, welcher gegen die, so die

F recht der österreichischen Gefangenen begünstigen wür-
den, Strafen verfügt.

Der Beschluß, welcher die Einserleibung verschie-
dener Höfe, in die Gemeinde-und Muaicipaiitat Rc-
tenburg verordnet, wird verlesen.

G en hard: das Begehren ist allerdings gegrün-
dee; aber er glaubt, es werde noch eine andere Bor-
sieüungsschftft kommen, die sollte abgewartet werden,
indem sie vielleicht einigen ERstuß auf die Berathung
über diesen Schluß haben "nute; er wünscht also
Aufschub derselben für einige Daze. Craner findet
keine Schwierigkeiten srglerch anzunehmen: das Be-
gchren der Hofe ist dringend, w.gcn der Muniz'xali-
w.tswayl; er selbst gehört zwar zu den Bittstellern,
aber das Begehren ist gewiß höchst gerecht: will man
nicht sogleich annehmen, so soll eine Commission bis
morgen berichten. Genhard findet es schwierig,
und unrathsaw, aus verschiedenen Distrikten Gemeinden
ht eine MunizipsUtat zu vereinigen. Cra utt. Es

wird unmöglich seyn, bis zu neuer Distriktseintheiluüg
dieses zu verhüten. Schwaller begehrt eine Com-
mission, die in 3 Tagen berichte. Lüthi v. Sok.
Crauer versieht Genhard nicht, der in Rüksicht auf
das, was er von den Munizipalitare» sagt, Recht hat;
indeß werden Gemeinden, die in eine andere Muniz -
palität geordnet werden, dadurch auch in den Distrikt
derselben geordnet. Einer zu ernennenden Commission
rann dieser, und der von Genhard erwähnte in zwei
Tagen an der Tagesordnung seyende Beschluß wegen
Hocydcrf übergeben werden.

Die Commission wird beschlossen; sie soll über"
beide Beschlüsse am Freitag berichten, und besteht aus
den B. Kubli, Genhard und Crauer.

La siechere verlangt > die Commission sollte sich
vorzüglich danüt beschäftigen, die leichteste Weise vor-'
zuschlagen, wie keine Gemeinden sich an grössere
Munizipalitaten anschließen, oder dazu vereiistgen
können.

Der Senat schließt seine Sitzung, und verweist
einen die Feier des luten Aprils betreffenden Beschluß
an eine Commission.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung wird der Be-
schlug verlesen, welcher dem Kriegsmiaisterium einen
Credit von 200,000 Franken auf die zuerst eingehenden
Geiser eröffnet. Er wird sogleich angenommen.

Ein anderer, der das Vollziehungsdirektorium
begwäitigt: für eine Summe von 54,772 Fr. z Bz.
mW 6 Rappen Schuldtitcl zu Gunsten der ehmaligen
Regierung von Bern, zu realisieren, um eine» Theil
untersuchter und richtig befundener Civilschuiden dieser
Regierung zu bezahlen, —wird verlesen, und an eine
aus den B. Meyer v. Arb., Dolder und La-
fiechere bestehende Comnüsslon, die Morgen be-
richten soll, gewiesen.

Fornerod glaubt, diese zu zahlenden Schulden
sollten von den geftzgebenden Rathen näher gekannt
seyn, die Commission werde darauf Rüksicht zu neh-
men haben.

Ei» Beschluß, der die Commissarien beym Natio-
nalarchive und der Bibliothek der Gcsezgcbcr bevoll-
mäch tig t, aus den anerkannten Nationalbibliotheken,
die in die Bibliothek drr Gesezgebung nothwendigen
Werke zusammen bringen zu lasten, — wird verlesen
und angenommen.

Eben so ein 2ter der die nämlichen Commissars.'»
bevollmächtigt, sich fur ihre Corresponde»; ein Siegel
siechen zu lassen.

Ein Beschluß, der erklärt, die Anwerbung für
die Hulfstruppen,. soll in jeder Gemeinde von der An-
zahl derjenigen Mannschaft, die sie für das Eliten-
corps zu liefern hat, abgezogen werden, wird ver,
lesen. Man ruft zur Annahme.

Miltelhoizer g'»ubt, die Resolution bedürfe
weiterer Uederlcgung; es könnte auf die Art Eemeins



geben, die gar Niemand in die Eliten lieferten. Er
verlangt eine Commijsion, die Morgen berichten soll.
Zasli» will sogleich annehmen; der Beschluß ist ein
neuer Beweis, daß der Gesezgeber alles mögliche thut,
um die Anwerbung für die 18,000 Mann zu bcfödern.

Frossard spricht fur den Beschluß, der gerecht
und billig ist. Fornerod findet den Beschluß vor
allem sehr politisch; in Frankreich sind anfangs auch
alle Patrioten zur Armee geeilt, und die Folge davon
war, baß zu Hause nur Aristoktattn blieben. Der
Bcschlus wird angenommen.

Grosser Rath, 27. März»
Präsident: Gmür.

Folgendes Tutachten wird verlese» und in Be-
cathung genommen.

Peinliches G e s e z b u ch.

I. Theil.
Von den Verurtheilungen.

Erster Titel.
Von den Strafen überhaupt.

§ 1. Die Strafen, welche gegen die von dem
peinlichen Gericht als schuldig Verurtheiltt werden aus
gesprochen werden, sind: D>c Todesstrafe, die Ket-
»enstrafe, das Zuchthaus, das Stokhaus, (Arrest)
Einsperrung, Landesverweisung, Verlust des Bürger
rechtes und der Pranger.

2. Die Todesstrafe besteht einzig in der Berau-
?nng des Lebens, ohne daß je gegen den Verurtheil-
ten irgend eine andere Marter dabei ausgeübet wer
den darf.

Z. Sie geschieht in jedem Fall durch Enthauptung.
4. Wer wegen Mord, F-ucranlegen oder Ver

giften zum Tod verurthcilt ist, wird mit einem
rothen Hembd bekleidet zur Hinrichtung hinaus-
geführt: dem Vatermörder wird Kopf und Gesicht
mit einem schwarzen Tuch bedekt, welches ihm erst
bei der Hinrichtung wieder abgenommen wird.

Z. Die Hinrichtung der zum Tode Verurtheilten
Wird auf einen öffentlichen Plaz in derjenigen Ge
»winde vollzogen, in welcher das peinliche Gericht
«rstcr Instanz sich versammelte.

6 Oie zur Kertenstrafe Verurtheilte werden zu

gezwungnen, schweren oder Zwangarbeiten für den
Nutzen des Staates gebraucht, theils im Innern des
Zuchthauses, theils bei Bergwerken, theils zum Aus,
graben der Sümpfen, rheis zu andern mühsamen
Arbeiten welche auf Anfrage der Verwaltnngskam-
»lern von der Gesczgebung werden bestimmt werden.

7. Die zur Keltenstrafe Verurtheilten werden an
dem einten Fuß eine mit einer eisernen Kette befe
Kigte Kugel nachschleppen.

8. In keinem Fall kann die Kettenstrafe lebenS-
länglich seyn.

y. I» dem Fall, wo das Gesez die Kettenstrafe
auf gewisse Jahre bestimmt, wird ein We-b oder
Madchen, welches dieser Verbrechen überwiesen ist,
auf so viele Jahre zu der Zuchthausstrafe verurrheilt.

Die zu dieser Strafe verurtheilten W ib r
und Mädchen, werden in das Zuchtbaus eingesperrt,
und im Innern desselben zu Zwangacdeiteu für den
Nutzen des Staats gebraucht.

11. Die Verwaltungskammern können die Gatt
tung der Arbeiten bestimmen, zu denen die Vnur-
theilten in diesen Häusern gebraucht werden.

12. Die Oerter, wo solche Zuchthäuser sollen er-
richtet werden, so wie ihre Anzahl, werden durch
ein besonderes Gescz festgcsezr werden.

13. Diese Strafe soll nie lebenslänglich verhängt
werden.

14 Jeder zu der Stokhausstrafe Verurlheilte wich
ohne Band und Ketten ganz allein in einem Ort,
wo er das Tageslicht genieffen kann, eingesperrt,
und bleibt während dieser Strafe von allem Umgang
sowohl mit andern Verurtheilten als mit jemand
ausser dem Hause ausgeschlossen.

iZ. Es wird ihm auf Unkosten dieses Hauses
nichts als Brod und Wasser abgereichet; wenn er et-
was mehreres gemessen will, muß er dasselbe durch
Arbeiten verdienen.

16. An dem Ort, wo er eingesperrt ist. wirb
ihm Arbeit nach eigner Wahl unter denjenigen Arbei-
ten verschaft werden, die von den Verwaltern dieses
Haus>6 bestimmt sind.

17. Der Gewinn dieser Arbeit wird auf folgende
Art verwendet werden: Ein Drittel für die allgemei-
ne Unkosten dieses Hauses; aus einem Theil der zwei
andern Drittel darf sich der Vernrtdeilte bessere Nah«
rung anschaffen, das Ucbrige wird für ibn aufbehal-
ten, bis die Zeit seiner Strafe vorüber ist, wo ihm
dann dasselbe beim Fortgehen übergeben wird.

18 Die Orte, wo solche Stokhäuser sollen er«

richtet werden, so wie ihre Anzahl, werden durch
em besonderes Gesez fesigesezt werden.

19. D'ese Strafe kann nie lebenslänglich vett
hängt werden.

20. Die zur Ein-lperrung (Arrest) V<rurtheilte
werden in ein dazu besti mmtes Hans eingeschlossen.

21. Auf Unkosten dieses Hauses wird ihnen Brod
und Wasser abgeretchet; die weitere Nahrung- müssen
sie sewst verdienen.

22. Es wird diesen Verurtheilten Arbeit nach
eigner Wahl unker denjenigen Arbeiten vcrschaft wer,
den, die von den Verwaltern dieses Hauses be-
stimmt sind.

2Z. Sie können nach eigner Wahl entweder ab,
gesondert oder beisammen arbeiten, jedoch mit Vok?



behalt der Einsperrungen auf kurze Zeit, welche von
den Polizctaufsehern des Hauses befohlen werden
können.

24. In dieses Haus werden Männer und Weibs-
Personen eingeschlossen, und sie weiden von einander
abgesondert arbeiten.

25. Der Gewinn der Arbeiten von den zu dieser
Strafe Verurtheilren wird nach dem Inhalt des odi-
gen 17 § verwendet.

26. Diese Strafe kann nicht länger a!s auf 6
Jahr verhängt werden.

27. Die Orte, wo solche Häuser sollen errichtet
Werden, so wie ihre Anzahl, werden durch ein beson
beres Gesez festgesczt werden.

28. Wer immer zu einer dieser gemeldten Strafen
nämlich zur Kettenstrafe, ins Zuchthaus, oder ins
Gtokhaus oder zur Einsperrung verundeilec ist, wird
vor der Anwendung derselben aus den öffuiklichen
Pia; derjenigen Gemeinde, in weicher das peinliche
Gericht erster Instanz versammelt war, binarführt
Dort wird er auf einer Bühne an einen Pfahl auge
bunden dem Volk dargestellet, und zwar 6 Stnnden
lang bei der Ketten- oder Zuchthausstrafe, 4 Stund
bei der Stokhausstrafe, und 2 Stund wenn er zur
Einsperrung vcrurtheilet worden ist. Ans einer über
ihm aufgehängten Tafel werden mit grossen Buch-
staben seine Namen, Beruf, Wohnsiz, die Ursache
seiner Verurthcilung und das gegen ihn ausgefällte
Urtheil angeschrieben.

2Y. Die Landesverweisung hat in den nachqe-
nannten Fällen und nach den vorgeschriebenen For-
men statt, welche nun bestimmt werden.

Zo. Der zur Entsetzung des Bürgerrechtes Ver
urtheilte wird mitten aus den öffentlichen Plaz. wo
das peinliche Gericht erster Instanz, welches über ihn
geurtheilet hat, versammelt war, geführet. Dort
wud ihm der Gerichtfchreiber mit lauten Worten
zurufen: » Euer" Land bat euch einer entehrenden
Handlung überwiesen gefunden; das Gesez und das
Gericht einsetzen euch der Eigenschaft eines helveti-
fchen Bürgere."

3s- Der Vernrtheilte wird nachher mitten auf
dem Plaz 2 Stunden lang am Pranger dem Volk
dargestellet. Auf eines über ihm Hangende» Tafel
«erden seine Namen, Wohnort, Beruf, das begang-
ne Verbrechen und das gegen ihn ausgefällte Urtheil
Mit grosser, Buchstaben angezeigt.

32. Wenn sich eine Weibsperson, oder ein Frem
der oder ein aufgefangener Flüchtling eines Verbrc-
ch us schuldig macht, worauf die Strafe der bürgerli
chen Entsetzung steht, so wird das Urtheil lauten:

Em solcher oder eine solche ist zur Strafe des
Pranger? verurtheilck. "

33 Der V-rurtheilte wird mitten auf den vsscnt-
lichen Piuz derjenigen Gemeinde, wo das pcmliche
Gericht erster Instanz geurtheilet hat, hingeführet.

Der Gerichtschreiber dieses Gerichtes wird ihm
mit lauter Stimme zurufen»Das Land hat euch
einer entehrenden Handlung überwiesen gefunden. "

Hierauf w rd der Vnurtheilte 2 Stunden laug
an Pranger dem Volk dargestellt mit einer Tafel über
iäm, worauf mit grossen Buchstaben sein Namen,
Beruf, Wohnort, das begangene Verbrechen und gee
fällte Uru-el geschrieben s.pn müssen.

3ä- Schadenersaz, Interesse und bürgerliche Ehe
renerstattung, w-nn solche statt finden, werden, une
abhängig der obigen Strafen, zug-sprochen

33 Alle andern bisher üblichen peinlichen Stras
fen. lind ausser den hier angezeigten, von nun a«
ubgeschaft.

Zweiter Titel.
Von wiederholten Verbrechen.

§ 36. Derjenige, welcher überwiesen wird nach
der ersten Nerurtheilung ein zweites Verbrechen bee

gangen zu haben, worauf die Ketten-, Zuchthaus-,
Scokhaus-, Emsperrungs-, Bürgerrechtsentsetzungs «

oder Praugerstrafe verhängt ist, wird zu der auf
dieses Verbrechen bestimmten Strafe verfällt, und
dann, wenn er sie ausgestanden hat, lebeuslängiich
aus der helvetischen Republik verbannet.

37. Wenn aber durch die erste Verurtheilung
keine andere Strafe als die der Bürgcrrechtsenls.s
-iing und des Prangers verhängt wurde, und wen»
durch das Gesez die nämliche Strafe auf das zweite
Verbrechen, dessen der Verurtheüie überwiesen wird,
bestimmt ist: so wird er in diesem Falle nicht deS
Landes verwiesen, sondern die Strafe der Vürgr»
rechrsentfttzunq und des Prangers wird in Rükstcht
dieses wiederholten Verbrechens in eine zweijährig«
Einsperrungsstrafe verwandelt.

Dritter Titel.
Von der Vollziehung der Urtheile gegen nicht

erschienene Angeklag e.

§ 38- Wenn ein Angeklagter zu einer der vorhk»
genannten Strafen verurcheiit worden ist, so wird
auf dem öffentlichen Plaz derjenigen Gemeinde, w»
das peinliche Gericht erster Instanz sich versammelte»
ein Pfahl aufgestekt, an welchen man eine Tafel aufs
hangt, die den Namen des Verurtbeiltea, seine«
Wohnort und Beruf, das begangne Verbrechen un»
daS gegen ihn gefällte Urtheil anzeigt.

3y. Diese Tafel bleibt zur Schau des Volks 1»
Stunden lange ausgehängt, wann das Urtheil die To/
desstrafe verhängt; 6 Stunden lang, wann das Urt »eil

für Kelten - oder Zuchthausstrafe verdammt; 4 St- »den
laug, wann das Urtheil die Stockhausstra^e bestimmt;

stmd zwei Stunden lang, wann das Urtheil die Straf«
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der Einsperrmig u»d derBnrgSkrechts-EtttfttzlMA, oder
der Prangers beschließt.

Vierter T > t e s.

Von den Wirkungen der Beurtheilung.
K 40. Wer immer zn einer der vorhin genannten

Strafen, sey es die Kettenstrafe, Zuchthaus, Stock-
Haus, Emsvcrrung, Bürgerrechts - Entsezung, oder der
Prangerstraft verfallet ist, wird aller deriemgen Rechte,
die einem Aküv- Bürger zustehen, beraubt, und un-
fähig, dieselben zu erlangen. Nur unter denjenigen Be?
dingnissen und in den Zeitfristcn, die im Titel über die
Widervcreinignng in vorigen Zustand werden bestimmt
werden, kann ein solcher in diese Rechte wieder e-ntge-
sezt oder fähig werden, sie wieder zu e> langen.

41. Wer immer zur Strafe der Ketten, des Zucht-
oder Stockbauses, der Einsperrung verurcheilt wird,
kann, nebst dem Verlorst der im vorigen Alt. benannten
Rechte, wahrend seiner Strafe, durch sich selbst kein
bürgerliches Recht ausüben. ES bleibt ihm die Ans-
Übung aber bürgerlichen Rechte, wahrend dieser Zeit ge-
sezlich verboten, und es wird ein Sachwaller für die
Verwaltung ftlnr Güter ernennt.

42. Ein solcher Verwalter wird nach den gewöhn-
kjchen Formen ernennt.

43. Die Güter werden dem Verurtheilten nach
Vollziehung der Straft wider zugestellt und der Sach-
Walter wird über seine Verwalmng und Verwendung
der Einkünfte Rechnung ablegen.

44. Wahrend der Strafzeit darf dem Verurtheil-
ten nichts von seinen Einkünften ausgefolget werden;
wohl aber können die erforderlichen Summen für Er-
Ziehung und Aussteuer der Kinder, für den Unterhalt
einer Ehefrau und Kinder, und seiner. Eitern, wenn sie

«s bedürfen, daraus erhoben werden.
45. Doch darf dieses nicht anders geschehen, als

zufolge eines auf das Begehren der Parthey, nach ein-

gezogenem Bericht der Anverwandte» und des Sach-
.Walters ausgefällten Spruches.

46.. Die Aufseher der Verurtheilten, die Commis-
fairs und Wachter dw Hanser, in weichen sie einge-
schloßen sind, werden nicht gestatten daß sie wahrend der

Verurtheilten, bei Verhängnjß der Strafen zu
beobachten.

lichen Gericht schuldig erftmden wird 7 so wirb das Gà-
richt nach den gewöhnlichen Forme» der Beurtheilung ^
die folgende Frage entscheiden: " Hat der Verbrccher
mit oder ohne hinlängliche Kenntniß der Sache das
Verbrechen begangen? "

49. Erkennet das peinliche Gericht der Schuldige
habe ohne Hinlängliche Kenntniß der Sache das Aer-
brechen begangen, so wird er des Verbrechens frei ge-
sprechen; aber doch kann das Gericht nach Beschaffen-
heit der Umstände verordnen, daß derselbe seinen An-
verwandten wieder übergeben, ober in ein Arbeitshaus
geführt werde, um dort erzogen, inrd so viele Jahre
unter der Aufsicht gehalten zu werden, als es das Urtoeil
bestimmen wird : doch darfoiefts nie für ángere Zeit, als
bis zur Erreichung des 20. Jahrs verfüger werden.

50. Wenn das Gericht entscheidet, daß der An-
geklagte das Verbrechen mit .hinlänglicher Kenntniß
der Sache begangen habe, so wird er zwar verur-
theilet, aber die Strafe» nach Beschaffenheit seines
Alters auf folgende Art gemildert: Wenn er sich der
Todesstrafe schuldig gemacht hatte, so wird er auf
20 Jahre in ein Arbeitshaus verurcheilt: Wenn er sich-
der Straft der Ketten, des Zucht- oder Stockhauses,
oder der Emsporrung schuldig gemacht hatte, so wird
er für so viele Jahre in ein Arbeitshaus verurcheilt
so viele Jahre er nach Beschaffenheit des Verbrechens,.
zu einer ocr obige» Strafen verfallet worden ware.

51. In allen diesen im vorigen Auikcl angezeig«
ten Fallen, wird der Vcrurtheilte dem Volk nicht össeut-
lich ausgestellt, ausser wenn die Todesstrafe in eine
20jährige Einsperrung ins Arbeitshaus verwandelt wird,
in welchem Fall der Verurcheilte nach den oben vorge-
fchriebencn Formen 6 Standen lange dem Volk ^.ir
Schau ausgestellt wird.

Es kann keiner des Landes verwiesen werden5.
wenn er 76 Jahr völlig zunikgclegt hat.

sz. In den Fällen, wo das Gcscz die Swaftn der
Kette», ics Zucht-oder Stskhanscs, oder die Em fter-
rang auf mehr als 6 Jahr bestimmt, wird eine solche

Straft doch nur fur 6 Jahr verhängt, weun der Vw
drecyer 76. J.uw alt, zder darüber ist.

64. Jeder, zu einer dieser Straft» Verurcheilte,
der das «0. Jahr seines AltcrH MÜkge'egl hat, wi'.d

chttgte Bitte durch den Urtheilschruch deS

hen Geeichtes in Freiheit gesezt, wenn er wenig-
6 Jahr lang sich einer'dieser. Strafen unterzogen

Hstrèeit irgend ein Geschenk, Geld,.Lebensmittel oder....
îìîlmosen erhalten; indem sie keine andere Unterstützung lauf seine eingelegte Bitte durch den UrtheiiSspruch te
empfangen sollen, als die, weiche sie durch ihre Arbeit!peinlichen Gerichtes in Freiheit gesezt, wenn er wenig
verdienen. Diese Personen sind für Vollziehung dieses;
Artikels, unter der Strafe der Absetzung von ihrem Amte,
verantwortlich.

Fünfter Titel.
Won demjenigen, was in Rücksicht des Alters der

pci
siens

hat.

Sechster Titel.
Von der Verjährung in Ccimmalfällen.

§ 66. Es kann nach dem Verlauf von Z Jahren kein«

Criminal - Anklage für ein Verbrechen statt Hai en, wenn

48. Wenn der Angeklagte, ehe er völlig 16 Jahr während dieser Zwischenzeit deßhalb keine peinliche Un-

6t juchas Verbrechen degieng, d-sscn er von vem pem-ssersuchüng vorgenommen wuree.
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s;> Wenn wegen einem Vcàche» reiissche U'- Zeugniß bewilliget w ist, ss werden 2 Munist-
tersuchungcn statt gehabt hätten, so kann niemand nachjpalbeamten in ihrer Amökleidnnq oder in ihrem Na,,
dem Verlauf von 6 Iahren wegen dieses Verbrech e s -men Z bcv^llmäei tiqte Muniupa beamte derjenigen
mehr gerichtlich belangt werden, wenn in dieser Zwi- Gemeinde, in welcher das peinliche Gericht, unter
schenze-r kein peinliches Gericht den Auospruch g than
hätte, eS habe gegen ihn Anklage statt — er mag nun
in peinliche Untcrstichungen verstochtcn gewesen seyn oder

nicht. Die im vorigen und gegenwärtigen Artikel bc-

stimmten Zeitfristen nehmen ihren Anfang von dem Tag
an, an welchem das Verbrechen bekannt, und geftziich
bekräftiget wurde.

57. Kein, von einem peinlichen Gericht ausgcfall-
tes Strafurtheil kann in Rüksicht der Strafe, nach
einein Zeitraum von 2» verflossnen Iahren von dem Tag
dieses Urtheils an gerechnet, mehr in Ausübung ge-
bracht werden.

Siebenter Titel.
Von Wiedereinsetzung der Verurtheiiten in ihren

vorigen Zustand.

§ -58. Jeder Verurtheilte, welcher seine Strafe aus-
gestanden hat, kann von der Mnnizipalität seines

Wohnorts ein Zeugniß begehren, um wieder in seinen
vorigen Zustand eingcsezt zu werden: Nämlich die zur
Ketten« Zucht-oder Stokhhausstraft, oder zur Ein-
sperrung Verurtheilte können sich rv Jahre von Be-
endigung ihrer Strafen an gerechnet, die zur Bürger-
rechts-Entsetzung und Pranger Verurtheilte aber nach
eo Iahren vom Tag des gefällten Urtheils an gcrech-
«et, dafür melden.

ss. Kein Verurtheiltcr kann die Wiedereinsetzung
begehren, wenn er nicht 2 volle Jahre inner den; Be-
jirk derjenigen Munizipalität, an welche er deßwegen
feine Bitte einreichet, gewohnt hat, und nicht nebst
dem noch Zeugniße seiner guten Aufführung von den-
jcnizen Munizipalttätcn ausweiset, in deren Bezirk er
während den 10 Iahren vor Einreichung dieser seiner
Bitte gewohnt, oder sich aufgehalten hat.

«solche Zengniße seiner guten Aufführung müssen
in dem Augenblik ausgefertigt worden seyn, in wel«
chcm er seinen Wohnort oder Aufenthaltsort verlassen hat.

6o. Spätestens « Tag nach eingelegter Bitte wer-
den die Munizipalbeamtcn zusamenbernftn, und ihnen
davon Anzeige gegeben werden.

6t. Nach Verlauf eines Monats werden fie aufs
Neue zusammcnderufen, und während dieser Zeit kann
zeder derselben über die Aufführung des Vermcheiitcn
diesen gen Erkundigungen einziehen, welche er für dien-
üch finden wird.

62. Die Meinungen werden durch Stimmzedel
gesammelt, und die Mehrheit der Stimmen wird ent-
scheiden, ob das Zeugniß bewilliget werde, oder nicht.

62. Wenn ihm durch die Mehrheit ein solches

l

dessen Bezirk der Verurtheilte wirklich angenommen ist,
seine Sitzungen hält, den Vecuftheitten vor dieses pcin-
liche Gericht begleiten.

Sie werden mu ihm im Vcrhörzimmer in Gegen-
wart der Richter bei offner Ttür erscheinen.

Nach Verlesung des gegen ihn ausgesprochnen
Urtheils werden sie mit lauter Stimme sagen: Der..»
hat durch Ausstehung seiner Strafe sein Verbrechen
ausgetilget: jezt ist ftinc Aufführung untadelhaft; wir
begehren im Nomen seines Landes, daß die Schande
seines VcrbreciMS von ihm gehoben werde.

64. Der Präsident dieses Gerichts wird o5ne wei-
tcre Berathschlagung darauf antworten: „ Auf das
Zeugniß und Begehren euers Landes, vernichtet das
Gescz lind dieses Gericht die Schande eueres Verbre-
chens. "

6s. Ueber alles wird das Protokoll aufgenommen.
66. Wenn das peinliche Gericht, von welchem

diese Wiedereinsetzung ausgesprochen wird, nicht dasjc-
nige ist, welches die Verurtheilung aussprach so wirb
eine Abschrift des Protokolls an dieses leztere abge-
schikt, um bei dem Urtheilsspruch angemerkt, und im
Register eingeschrieben zu werden.

67. Durch die Wiedereinsetzung hören in Rüksicht
des Vcrurtheilten alle aus der Verurtheilung entstan-
dene Folgen und Unfähigkeiten auf.

68. Doch bleibt die Ausübung der Aktivbürgcr-
rechte des Vcrurtheilten auch nach der Wiedereinsetzung
so lang verschoben, bis er den Schadcnsersaz und et-
wann andere Geldstrafen, in die er verfällt worden ist,
wird erlegt haben.

69. Wann ein solches Zeugniß durch die Mehrheit
der Stimmen von den Munizipalbeamtcn abgeschlagen
worden, so darf der Verurtheilte vor vcrlausnen zwei
Iahren seine Bitte deßwegen nicht wiederholen, und
so von 2 zu 2 Iahren, w lange das Zeugniß nicht
bewilligt worden seyn wird.

II. Theil.
Von Verbrechen, und ihren Strgfen.

Erster Titel.
Verbrechen «nd Vergehen gegen das gemeine Wesew

Erster Abschnitt.
Von den Verbrechen gegen die äussere

Sicherheit des Staates.

7a. Wer immer überwiesen wird,, mit fremden
Mächte» oder ihren Agenten in Einverständnis zu seyn,



«nd heimliche Entwnrft mit ihnen gemacht zugaben,
«in sie zu bereden. Feindseligketten gegen die Sebwe-z
zu begehen oder ihnen die Mitte! angezeiget zu haben,
den Krieg gegen die Schweiz zu führen; ein solcher
wird mit dein Tode gestraft, es mögen auf seine heim-
lichen Entwürfe hin, Feindseligkeiten erfolget seyn oder
nicht.

7i> Wenn feindliche Angriffe geschehen, oder ge-
fchlossne Traktaten ocrlczt worden sind, um einen Krieg
zwischen der Smwei; und einer fremden Nation zu

veransta'ten, und das gefezgebcizde Corps diese An-
griffe oder diese Verletzung der Traktaten als strafwür-
di' erk.mnr, und erklärt hat, daß gegen die Urheber
Anklage statt finde: so werden die öffentlichen Beamten,
die den Befehl gegeben, oder ohne Befehl feindliche

Argr ff: unternommen, oder Traumen vcrlezt hätten,
mit dem Tode gestraft.

72. Jeder Schweizer, der gegen die Schweiz die

Waffen tragen wird, soll nur dem Tobe gestraft
werden.

72. Jedes Unternehmen, iedes Emverständniß mit
den Fcinden der Bchwciz, um ihren Einmarsch in das
Gebieth der h l ettischen Republik zu erleichtern, ihnen
Städte, Festungen, Magazin- oder Zeughäuser einzu-
liefern; ober iSnen Hüifc an Leuten, Geld Lebens-
mtttcln oder Munition zu verschaffen; oder um was
imm.r für eine Art d>e Fe.(schritte ihrer Waffen auf
dem schweizerischen Gebiet oder gegen unsere Truppen
zu 'begünstigen; oder endlich die Offiziere, Soldaten
oder andere Bürger zur Untreue gegen die helvetische
Nation zu rcr'àn; — alle solche Unternehmen und Ein-
vcrstandniße werden mit dem Tode gestraft.

Die Fort etzung folgt.

Kleine Schriften.
Zy, Tettiês ste 7esn (seines (üarl à cleric

Oekar k.sbsrpe, Owccteur cle la lìèpubliipic
bcgvêiicpu', à k-nusunne cbeü bli-nou et Oomp.
et c!,e?. lbuguicus, 1798: S. Z2.

Es ist Nicht.mehr als.Neuigkeit, daß wir dieser
êchrist Erwähnung thun; indeß darf sie vom Repnbc
likäncr nicht ganz init Stillschweigen Übergängen,
werden. Das vorliegend« Heft enthalt nur einen ersten
oder gleichsam einleitenden Brief, in welchem der Ver-
fasser --- wie ihm das bisweilen begegnen soll -- viel
von seiner eignen Person spricht. — Er hatte im Jahr
-I7Y2 in Frankreich dc» Plan vorgelegt, wie Savoie»,
Genf, das untera Wallis und das WaatlaNd in eine'

«nier Frankreichs Schuz stehende Republik vereinigt
werden könnten; "mms je vo^ois en I'raace aß czue
l'vu vvn stgourcl'bwlpaimittous^ chx aristocrates pour

>m pstriote, et ffi^uorsis «fue pgrto?N et tvnjovrs.,
uu polit nombre ct« bravos ^ens, cis ces ganz sppel-
los 8 s ns - t) u I o l t es, culbutent les egoiltes, les
bommes g'espiit, les ergoteurs, les siizloersres, ie
grarîil nombre. Dans celts ignorance je n'osais
pas expoler ma patrie aux êvenomens â'une contre-
révolution gui paroissoi! au moins vraisemblable. »
— Wann der Verfasser weiter unten von sich sagt:
j'svois tenu su parti cle ls tgnomle, so Muß das
wohl nur " clsQZ celte ignorance zz von der er gleich
vorher sprach, der Fall gewesen fco». — Er gieng
nach Amerika ; der i8. Fruttidor belebt ihn wieder;
er wird die Revolution der Schweiz inne, eilt in fein
Vaterland zurük und findet sich in seinen Hofnungen —
getäuscht. —

Er spricht mm von dem was die gesezgebenden
Räthe Härten thun sollen und was sie nicht gethan
haben — (wir finden wirklich, daß seit der Verfasser
schrieb, vieles von dem was er vermißte, geschehen
ist). — Es folgen grosseutheils sehr wahre und rihtigê
Bemerkungen über die Menge der öffentlichen Beamten
in der Republik, ihre starken Besoldungen nnd die
Nothwendigkeit beide ;n vermindern; desto weniger
aber leuchten uns seine Ab-mderungsvorschlage ein, in
deren Prüfung wir übrigms hier nicht eintreten können.

6c>. k)e!a Oonlniimion belvêticpre, psr)esnlscgues
(üart, 8. à ttaulaims clie? bucpricns et cbe2
1g,Ztiou et Oomp. 1799. S- 6Z.

In dieser nichts weniger als reichhaltigen Fort-
setzung der so eben angezeigten B-ricfe, charakterinrt
der Verfasser die helveljsche Constitution von 17Y8. sehr
richtig : " Oeuvre cl'un tuoment rapitis planche s
la quelle on s'altack» à l'instant d'un ssaubsAS, que
l'on te révère a ce titre; zI' conlens; mais si l'on
est psnclie clu clsn^sr clonl tu nous as preserve, gus
l'on se pénétré .plus encore clés clangers auxquels
tin nous expolo.,, — Er bezeugt seine Freude über
die Eonstitutionsabanderungcn mit denen sich der See
nat beschäftigt, und seine Zufriedenheit mit dem ersten

Bericht der Commstsisn darüber (der die allgemeinen
Grundsätze enthielt). — Seine eignen Bemerkungen
beziehen sich auf die zu lange Dauer der G.ftM'oer-
Stellen und auf die zu grosse Gewalt des Direkte-
riums ; er sichc eine grosse Schnzwehr der Freiheit in
der häufigen Ao.mderlicifteit der Gesezgeber; er wünscht
daß beide Rathe jedes Jahr ganz erneuert werden

(wir glauben d.r Vorschlag ocr Commission beobachte
zwischen diesem Extrem und jenem der Constitution
von H8, ein weises Mittel). In den Bemerkungen
über die Gcivalt des Direktoriums haben wir nichts
Neues ober Eignes gefunden. Er Host mit Recht aufdie
Annahme vonGeschwor.iengerichten und will ein solches

alsdann auch für den Obergerichtshof habe«. —
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